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§ 16 OpferFG
Verfahrenshestimmungen.

OpferFG - Opferfursorgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Hinsichtlich der Anmeldung von Ansprlchen bei einer nicht zustandigen Behdrde, bei einem
Sozialversicherungstrager oder einem Gemeindeamt, der Beschwerdefrist und der Einbringung der Beschwerde
und im Fall der Abanderung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemal3 § 68 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 sowie fur die Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen Verfugung
gelten die Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBI. Nr. 152, sinngemal.

2. (2)Bescheide, die den materiellrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes widersprechen, leiden an
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.

3. (3)Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden Uber die Neubemessung von Versorgungsleistungen als Folge
von Anderungen dieses Bundesgesetzes oder (ber die Anpassung von Versorgungsleistungen geméaR § 11a oder
Uber die Neubemessung von Versorgungsleistungen infolge von gesetzlichen Anderungen bei Pensionen, Renten
oder sonstigen Bezligen oder einer Pensions- oder Rentenanpassung oder der Anpassung von
Einkommensbetrigen oder der Anderung der Bewertungssétze besteht nur, wenn dies der
Versorgungsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Auszahlung der geanderten Rente
beantragt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/opferfg/paragraf/11a
file:///

	§ 16 OpferFG Verfahrensbestimmungen.
	OpferFG - Opferfürsorgegesetz


